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VI. Anlagen. 

1 (zu Nr. 4) Vermarkung der ßodenpunkte 
2 (zu Nr. 4) Anordnungen über Signalbauten 
3 (zu Nr. 4) Versicherung von Hochpunkten 
4 (zu Nr. 7) Kartei der FP 
5 (zu Nr. 7) Erlauterun~en zur Kartei der FP 
6 (zu Nr. 7) Fl•stp11nktb1IJ 
7 (111 Nr. 7) Erläutl'ru11ge11 1.unt Frstpunktbild 
8 (111 Nr. 7) festpunktheschreibung 
9 (zu Nr. 7) f.rlJuterun~rn zur festpunktbrschreibung 

10 (zu Nr. 7) Stammbogen 
11 (zu Nr. 8) Kartei der \'eranderungen an f P 
12 (tu Nr. 11) übersieht über das Reichsdreiecksnetz 
13 (zu Nr. 21) Land1;&dreied.,11etzb1ld . . 
14 (zu Nr. 21) Erläutl'runl{tn zum Landesdre1ecksnetzbild 
15 (zu Nr. 23) Talel der fehleri,:renzcn für Gerüstpolygonzüte 

Auf Grund der §§ 2 und 4 des Ocsetzcs über die Neuordnung des Ver
rnessun~swesens vom 3. 7. 34 (RGl:31. 1 S. 534) ordne ich unter Aufhebung 
des TP·AP-RdErl. v. 26. 10. 19.36 -· VI A 13 236/68!0 - unä aller dazu 
ergangenen Ergänzungen und Abänderungen folgendes an: 

1. .Rctchsiestpunktfeld. 
l. Allgemeines. 
(1) Zum Aufbau eines einheitlichen deutschen Vermessungswerks sind 

die vorhandenen triJ.;onomctrischen festpunkte zu einem einheitlich ver· 
markten und geodätisch einheitlich orientierten und koordinierten fest· 
punktfeld zusammenzufassen. Die noch vorhandenen Lücken sind zu 
schließen. Den großen Rahmen, in den das Festpunktfeld einzubauen ist, 
bildet das Reichsdreiecks netz (vgl. Rdl:rl. v. 31. 5. 1935 - VI C 
5804/6407 - RMBI. S. 544). 

(,) Das Reichsdreiecksnerz (Abschn. 11) ist in zwei Stufen durch Ein· 
gliedern vorhandener Netze und durch Einschalten von Neupunkten weiter 
zu verdichten. Die beiden Stufen sind 

a) das L an d e s d r e i e c k s n e t z (Abschn. 111), 
b) das Auf nah m e netz (Abschn. IV). 

1 (s) Die Gesamtheit aller Festpunkte des ~eichsdreiecksnetzes, der 
Landesdreiecksnetze und der Aufnahmenetze ist das R e ich s f e s t • 
pu n k tf e I d. 
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2. B e z e i c h n u n g d e r f e s t p u n k t e. 
(1) Die fe:stpunktc des Reichsfestpunktfeldes führen die Sammclbe· 

zeichnung f P. f.msprechend der unter Nr. 1 vorieschriehenen Gliederung 
für den Aufbau des Rcichsfestpunktfeldes sind zu unterscheiden: 

a) die trii. Punkte des Reichsdreiecksnetzes ... = TP (R), 
b) ,, ., ,, der Landesdreiecksnetze •.. = TP (L). 
c) ,. ,, ., der Aufnahmen~tze ....... :::.. TP (A). 

(,) Als TP (L) oder TP (A) sind auch s·olche Punkte des Reichsfest· 
punktfeldes zu bezeichnen, die aus besonderer Veranlassung nicht trigono· 
metrisch, sondern in anderer gleichwertiger Form, z. B. durch Polygonzüge, 
bestimmt worden sind. 

3. A u s w a h I d e r L a g e d e r F P. 
(,) Die fP sind entweder Bodenpunkte, die auf dem Erdboden 

auc;gew:ihlt und durch besondere Vermarkung festgelegt \\'erden. oder 
H o c h p u n kt e. die durch Gebäudeteile (z.B. Turmspitzen) festgelegt sind. 

(,) Die F P sind im Gelände grundsätzlich so ausluwählen. daß 
a) der Aufbau der trigonometrischen Netze übersichtlich gestaltet wird. 
b) ausreichende und günstig liegende Bc~timmungsstücke erzielt und 
c) günstige Hedin)(Ungen für den Einbau von Verdichtuni:-snctzen ge

schaffen werden. 
(,) Soweit die unter Abs. 2 genannten Erfordernisse es zulassen. ist 

bei den Bodenpunkten ferner anzusti:eben, daß 
a) ungefährdete und leicht auffindbare Standorte (z.B. Wegeründer oder 

Grenzraine) ausgewählt werden und 
h) mindestens eine Anschlußsicht nach einem anderen nicht zu weit ent

fernt liegenden PP vorhanden ist. die voraussichtlich frei bleibt. 
(.) Die Vermarkung der Bodenpunkte kann durch den Erwerb einer 

M a r k s t e i n s c h u t z f I ä c h e gesichert werden. Dies geschieht für die 
TP (R) durch das Reichsamt für Landesaufnahme. Bei den TP (L) und 
TP (A) ist unter ßeriicksichtigung des gemäß Abs. 3a gewahlten Standorts 
durch die zuständige Hauptvermessungsabteilung zu entscheiden, ob der 
Erwerb einer Markstcinschutzfläche notwendig erscheint oder nicht. Ober 
das Erwerbsverfahren ergehen besondere allgemeine Bestimmungen. 

(1) Läßt sich ein Hodenpunkt nicht so auswählen. daß vom ßoden aus 
eine AnschluBskht nach einem anderen fP (Abs. 3b) vorhanden ist, z. B. 
im Walde, so ist ein zweiter Punkt (Zwillingspunkt) vom ersten Punkt 
(Stammpunkt) wenigstens 100 m entfernt und von da her sichtbar, auszu· 
wählen und fest111legen und in der Regel durch gesicherte Messung der 
polaren llestimmungsstücke vom Stammpunkt her zu bestimmen. 

4. ,v e r m a r k u n g und S i c h e r u n g de r f P. 

(,) Die Vermarkung eines Bodenpunktes besteht In der Regel 
aus einer im Zentrum des Punktes unterirdisch anzubringenden Oranitplatte 
mit eingemeißeltem Kreuz und einem unmittelbar darauf zu setzenden vier
kantigen Oranitpfeiler als Ta·gesmarke. Die Ausmaße der Platte und des 
Pfeilers. seine Kennzeichnung, sowie das Einbringen der Festlegungen, sind 
In der Anlage J im einzelnen vorgeschrieben. Anlqe 1 
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(,) Bei felsigem Untergrund kann an die Stelle der Platte ein Bolzen 
mit Kreu1.~chnitt in den Untergrund einzementiert untl als Tagesmarke e in 
kürzerer Pfeiler (nicht unter 60 cm) verwendet werden. In nacktem Felsen 
dient ein Bolzen zu~deich zur Vermarkung des Zentrums und als ·Tages-
marke. 

(,) In ~eschlossenen Orblagen (insbesondere auf festen Straßen) 
können andere geeignete untenrdische Marken zur Festlegung des Punkt
zentrums verwendet und die Pfeiler bodengleich gesetzt werden. Auch 
die Verwendung anderer Tagesmarken (z.B. gußeiserner Kästen) ist zulässi'!. 

(,) me Vermarkung des Bodenpunktes ist durch mindesten<; zwei • 
~IHM > h' huule veA etwa 3 ~it. !i "' unterirdisch anzubringende Marken 
(Platten, Rohre oder dgi.) so zu sichern, daß der Punkt im Falle einer 
Zerstörung der zentrischen Vermarkung mit Hilfe der Sicherungsmarken 
scharf wieder hergestellt werden kann. 

(,) In Felsen und in geschlossenen Ortslagen können oberirdische 
Sicherungsmarken (z. B. Bolzen an Bauwerken, Kreuzschnitte im Pilaster 
oder dgl.) angebracht werden. 

(.) Muß ein Punkt für die Beobachtung oder zum Anzielen mit Rücksicht 
auf die ForderunKen unter Nr. 3 Abs. 2 an eine Stelle gelegt werden . an 
der sich eine ungefährdete, dauerhafte Vermarkung in der vor~eschriebenen 
Weise nicht anbringen lälH, so ist der urspriin11;1ich beobachtete Punkt als 
exzentrische Aufstellung anzusehen und in einer Entfernung von möglichst 
nicht über 30 m etn geeigneter Punkt l(emäß Nr. 3 Abs. 3 auszuwählen, a~s 
neues Zentrum zu vermarken und hinsichtlich seiner Lage von dem ur · 
sprünglich beobachteten Punkt herzuleiten. Der ursprünglich beobachtete 
Punkt ist nur unterirdisch zu vermarken. 

(,) Zwillinl!;spunkte sind in der gleichen Weise zu vermarken wie die 
Stammpunkte; als Tagesmarke genügt hier jedoch in der Regel ein Pfeilt:r 
von 60 cm Länge. 

Anlagr 2 (,) Bei der Errichtung von hiiheren Signalbauten sind die in der An-
lage 2 abgedruckten Anordnungen der VerordnunlC über baupolizeiliche 
Erleichterungen usw. vom 19. l. 1937 und des RdErl. vom 24. 4. 1937 zu 
beachten. Signale fiber TP (R) \\'erden während der Arbeiten im Reichs· 
dreiecksnetz vom Reichsamt für Lnndcsaufnah111e verwaltet. Nach Beendi-
1?:ung der Arbeiten \\ ird im Einvernehmen mit der zuständigen Haupt · 
vermessungsabteilung entschieden. ob die Signale abzubrechen oder weiter 
zu erhalten sind. Die Verwaltung und Überwachung der weiter zu erhal· 
tenden Signale über den TP (R) sowie der Signale über den TP (L) und 
den TP (A) obliegt den Hau1Hvcrme~sungsabteilungen in ihren nach Ver
waltungsbezirken abgegrenzten Clebietcn (t. HVermErl. vom 7. 6. 1938 
Ahschn. 1). 

(,) Das Zentrum eines tloch1)1111ktcs wird durch den dafür ausgewählten 
Gebäudeteil (z.B. Kugel unter dem Kreuz auf einer Kirchturmspitze) dar-
gestellt. 

(,o) Der H o c h p u n k t ist 1,u sichern 
a) durch oberirdische Vermarkung eines e:uentrisch liegenden Punktes 

zu ebener Erde. der möglichst so auszuwählen ist, daß mindestens eirie 
Anschlußsicht nach einem anderen f'P vorhanden ist. 
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b) durch einen Turmbolzen von der in der Anlage 3 an!,!egebenen Grüße und Anlage 3 
Kennzeichnung in dem festen Mauerwerk am PuU des Gebäudes und 

c) durch Festlegung etwa benutzter Beobachtungs- oder Leuchbtünde, 
durch Schrauben, Kreuzschnitte oder dergl. im oberen Teil des Ge-
bäudes. . 
(u) Eine_ weitergehende [estlegung und Sicherung besonders wichtiger 

Festpunkte (insbesondere der TP (RH bleibt hiervon unberiihrt. Festle
gungen und Sicherungen trigonometrischer Punkte, die ihrer Lagebestim
~un~ nach zum Reichsfestpunktfeld zu zählen sind oder sich zu einer 
Em!thederung in dieses eignen, sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
- m~.besondere bei Netzverdichtungen -· diesen Vorschriften entsprechend 
umiuandern. 

5. Benen.nung der FP. 
(,) Der Name eines .f'P setzt sich in der Regel zusammen aus dem 

Name~ des Gemeindebezirks, in dem der Punkt lieit, und einem Zunamen. 
der die Lage des Punktes innerhalb des Gemeindebe1.irks kcnn1cichnet und 
i~n von anderen Punkten im gleichen Gemeindebezirk unterscheidet. Für 
die Schreibweise des Namens des Gemeindebezirks ist das Gemeindelexikon 
mal.lgebend. 

(,) Liegt eiri FP auf einer vom Hauptteil des Gemeindebezirks räum
lich ~etrennten, von einem anderen Gemeindebezirk umschlossenen fläche 
(Gebiet.seinschluß), so . kann ~ur Benennung des Punktes der Name des 
umschließenden Gernemdebez1rks gewählt werden, wenrt der Punkt hier
durch leichter allfgefunden werden kann. 

{a) für die Wahl des unterscheidenden Zunamens kommen bei Boden
punkten in ßetracht: 

a) der Name der Flur (Gewanne), in der der Punkt liegt (z.B. Nacht
weide, Priesterwald, Stadtforst), 

b) die_ Bezeichnung des Weges, an oder auf dept der Punkt liegt (z.B. 
Reichsstraße, Reichsautobahn), 

c) der Name von Wohnplätzen, Ausbauten oder sonsthcen Anlagen, in 
d~ren Nähe deT Punkt liegt (z.B. Wiesenhof, Papiermühle), 

d) die Anga.be der Himmelsrichtung (in großen lateinischen Anfam~sbuch
staben). m der der Punkt in Bezug auf den Hauptwohnplatz des Ge
meindebeiirks li~. 

e) römische Zifferrf - im Cremeindebezirk jedesmal mit J be(tinnend. 
Die Angabe der Himmelsrichtung d) oder einer Ziffer e) ist nur zu 
yerwenden, wenn keine andere zutreffende Ortsbezeichnung zu ermitteln 
1~t. Diese An11:aben können auch zu einer anderen Uezeichnun!{ a) bis c) 
hmzutreten, wenn diese für mehr aJs einen Punkt desselben (kmcindc
bezirks verwendet werden muß. 

(,) liochpunkte erhalten als Zunamen den Namen des Gebäudes 
(~r. 3 Abs. 1), d~m die Bezeichnung des das Zentrum darstellenden Gebäude
teils (z. 8 . f.v . Kirche; nördlicher Turm. Knopf) hinzuzufügen ist. 

(,) Ein Zwillingspunkt erhält dieselbe Benennung wie sein Stammpunkt 
auch dann, wenn er nicht in demselben Oemeindehezirk liegt. Seinem 
Namen ist nur das Wort „Zwillingspunkt" beizuschreiben. 
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<.) Die endrültige Festsetzung der Namen der FP erfolgt in der Re1el 
durch die Hauptvermessungsabteiluug, die für den nach vollen Blättern 
1 : 25 000 abgegrenzten Bezirk zuständig ist (Ausnahmen vr!. Nr. 28). Namen 
aus früheren Verzeichnissen können für die fP vorläufig beibehalten wer
den, wenn hierdurch Verwechselungen nicht zu befürchten sind. Bei 
Änderungen der Lage- oder der Höhenangabe für einen f P ist der Name 
grundsätzlich den Vorschriften unter · Abs. 1 bis 5 anzupassen. 

6. K o o r d I n·1 e r u n g de r r P. 

(J f.ür die FP sind durch unmittelbare konforme Abbildung des Erd
ellipsoids nach dem von C. f'. Gauß begründeten und von L. Kriiger ausge
bauten 1/erfahren ebene rechtwinklige Koordinaten auf volle cm zu 
ermitteln. Für die Abhildung wird das Reichsgebiet in Meridianstreilen 
zerlegt, die sich über je drei Längengrade erstrecken; ihre ttaup~- (Mittel-) 
meridiane sind die Meridiane 6°, 9'\ 12° usw. ostwärts Greenwich. 

(,) In der ebenen Ahbildung ist die Abszissenachse das Bild des Haupt
meridians. Abszissenanfang"punkt ist der Schnitt der Abszissenachse mit 
dem Bilde des Äquators; die Ordinaten werden von der Abszissenachse 
aus nach Osten positiv, nach Westen negativ gezählt. Der Verjüngungs
faktor m0 - das .Ist bei <.!er Gauß-Krüger-Abbildung das konstante Ver
hältnis jedes Abschnitts der Abszissenachse zu seioem Urbild auf dem 
Ellipsoid -- wird rleich 1 gesetzt. 

(,) Die aus der Rechnung hervorgerangenen Ordinaten werden um die 
Konstante 500 000 m vergrößert. Hierdurch erhalten die Ordinaten stets 
positive Werte. Den Ordinaten wird eine Kennziffer vorangesetzt, die 
gleich dem dritten Teil der Längengradzahl des Hauptmeridians ist. DI~ 
Abszissen werden Hochwerte, die Ordinaten Rechtswerte genannt. Die 
Hoch- und Rechtswerte der fP werden in jedem Meridianstreifensvstem 
bis zu 2° west- und ostwärts des Hauptmeridians berechnet, so daß für 
einen 1° breiten Streifen die Gauß-Krüger-Koordinaten in den beiden be
nachbarten Systemen bekannt sind. 

(.) Außer den Hoch- und Rechtswerten ist für jeden FP die Höhe, 
bezogen auf Normal-Null auf vqlle cm zu ermitteln. In den Gebieten, 
in denen das Reichshöhennetz noch nicht ausgebaut ist, können die Höhen 
bis auf weiteres mit Zustimmung des Reichsanfts ,lür · Landesaufnahme 
anstatt auf NN auf die für die betr. Gebiete bisher gebräuchliche ßezugs
ffüche (z. 8. Adriatii;ches Meer) bezogen werden. Solche Höhenangahen 
gelten als vorläufige nrid sind dl.llch die Angabe der Bezugsfläche als von 
NN abweichend deutlich zu kennzeichnen. 

(.) Außer fOr das Zentrum jedes fP sind die Hoch- und Rechtswerte und 
die Hölle auch für die exzentrischen Festlegungen (Nr. 4 Abs. 6. toa und b) 
zu ermitteln. Die Höhe ist bei Bodenpunkten auch für die Oberfläche der 
Tagesmarke (Nr. 4 Abs. t bis 3) anzugeben. Ist bei Hochpunkten der als 
Punktzentrum aus1'ewählte Gehäudcteil für eine Höhenfestlegung nicht 
,cceignet, kann die 11ühe auf einen anderen Gebäudeteil bezogen w~rden 
(z. R. Zcntrum-fahnenstanv:e; llöheunngahe für den Dachfirst). 
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7. Nachweis der 'f P. 

(,) Der Nachweis der f P setzt sich zusammen aus 

a) der K a r t e i d e r f P, 
b) den f es t p u n k t b i I de r n und 
c) der K a r t e i de r Fe s t p u n k t b e s c h r e i b u n gen. 

(,) In der K a r t e i de r f P sind llie Angaben der Hoch- und Rechts-
werte sowie der Höhelf für sämtliche FP zu sammeln. Die Kartei ist In 
lichtpausfählgen Vordrucken nach dem Muster der Anlage 4 aufzustellen. Anl-,e 4 
Die in der Anlage 5 gegebenen Erläuterungen .sind hierbei zu beachten. ~ Aalage 5 
l<arh i tler TP (II) wi,11 """" ~eit!k'iflfflt iiir Lfnull'rt\llhud11P1~ 1111tieest1llt 
mut ~ehihrt. llie ltt1t1tttven11t s11P1g:;11hteilt1P1gett e,1uillteP1 liehltt11111fithi11 
.t11hftr"111h11, Karteien, die b1;reits nach dem Muster der Anlage 9 zu Nr. 59 des 
TP-AP-RdErl. aufgestellt worden sind, können weiter benutzt werden; heim 
t:infügen weiterer Bogen ist der neue Vordruck zu benutz~n. 

(,) Neben dem 1~~!!11..ä.lli.x..~n Nachweis durch die Kartei der fP ist 
ein bildmäßiiter Nach~iW'e s t p unkt b i I der n nach dem Muster 
der Anlage 6 .zu führen. Hierzu dienen Meßtischblätter, die entsprechend Aalare 6 
den in der AnlaKe 7 ~eitebenen Erläuterungen auszuarbeiten sind. Aalare 7 

(c) für Jeden PP ist eine Festpunkt beschreib u n v: anzufer-
tigen, die über die' Lage des PP zu seiner Umgebung sowie tu den 
Sichtrungsmarkcn und den exzentrischen Festlegungen Auskunft gibt. Die 
hierüber geführten Feldbücher sind von der zuständigen Hauptvermessunis-
abteilung 1.u einer Kartei der Festpunktbeschreibungen in lichtpausfähigen 
Vor~rucken nach dem Muster der Anlage 8 - in der Reihenfolge der Aalqe 8 
Punkte in der Kartei der f P - zusammenzustellen. Hierbei sind die 
Erläuterungen der Anlage . 9 zu beachten. Die Pestpunktbeschreibunnn AaJare 9 
sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit - insbesondere bet Netzver· 
dicbtunren· - zu prüfen und erforderlichenfalls zu berichtigen, zu ergänzen 
oder neu aufzustellen. 

(.) Das Reichsamt für Landesaufnahme führt Ober die TP (R) Stamm-
boren in Vordrucken nach dem Muster der Anlage 10, in denen alles Anl.,e 10 
Wissenswerte über die Geschichte der einzelnen Punkte - insbesondere 
renaue Anacabcu über Lage; Kosten. Beobachtung, Vermarkun,. Pacht-
\·erträge und dgl., sowie über Veränderungen. weitere Bearbeitunr usw. 
- zu vermerken isl Die ttauptvermessungsabteilungea erhalten Verviel
fältigungen der Stammbogen für die TP (R) und führen - soweit erfor-
derlich - für die TP (L) gleichfalls Stammbogen. 

(,) Der Nachweis der fP wird von den Hauptverrnessungsabteilun,ren 
in ihren nach vollen Blättern 1 : 25 000 abgegrenzten Arbeitsbezirken (Er
laß vom 6. 2. 39 - VI a 4488/39-6860) geführt und laufend gehalten. Für die 
Rand~ebiett! tauschen die benachbarten Hauptvermessungsabteilungen Ver
vielfälti&ungen der meßtischblattweise angeleitten Unterlagen in dem 
Umfang aus, daß jede Hauptvermessungsabteilunic auch für ihren ganzen 
nach Verwaltungsgrenzen abgegrenzten Bezirk über einen lückenlosen 
Nachweis der f P. verfü(Ct. 

(1) Im Zu&e der Überführung des vorläufigen Reichsdreiecksnetzes 
(Nr. 12) und der vorläufi&en Landesdreiecksnetze (Nr. 16) und Aufnahme
netze (Nr. 22 Abs. 2) In die entsprechenden end1ültiren Netze (Nr. 11, 15. 22 
Abs. 2) ist die Kartei der f P neu aufzustellen. Die neu aufgestellten Kartei
blätter sind im Kopf hinter den Worten • .Kartei der fP' durch den Schrift
oder Stempelzusatz •. (end1ültli)" zu kennzeichnen. 

(•) Sofern an den Rändern einzelner Teile des vorläufl1en Reichsfest
punklfeldes verschiedene, noch nicht zusammenpassende Arten von vor
läufigen Koordinaten vorliegen, sind diese auf besonderen Karteiblättern 
oder wenicstens in besonderen Untergruppen 1etrennt nachzuweisen 
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8. 0. b er w ach u n g. er h a I t u n g und c r g ä n zu n g de. r f P. 

(1) Oie Überwachung des Reichsfestpunktfeldes gehört zu den Auf· 
gaben der ttauptvermessung-,ahteilun~en. Diese werden hietbei unterstützt 
durch die den Landräten und Oberbürgermeistern unterstellten örtlichen 
Polizeidienststellen usw. 

(,) Als Unterla~en für den Überwachungs- und Meldedienst erhalten 
die Landräte usw. von den Hauptvermessungsabteilungen für jeden 
Land- und Stadtkreis Vervielfältigungen der Festpunktbilder und fcst
runktbc..,chreibun~en. Von den letzteren wird nur die linke Seite des 
Vordmcks vervielfältigt, nls rechte Seite "'ird ein freies Blatt für 
Prüfungsvermerke angeheftet. Die Lanclräte usw. lassen die darin nach
gewiesenen Tagesmarken (und Gebäudeteile) an Hand der ihnen ilber
sandtcn Unterlagen jährlich einmal aufsuchen und den Zeitpunkt sowie 
das Ergebnis der Unter~uchung neben den Lage- usw. -ski?.Zen (auf der 
rechten Seite) eintragen. Werden Mängel oder Veränderungen festkestellt, 
so sind Art, Ur!iöache und Urheber zu vermerken. Zum 1. 11. jedes Jahres 
werden die UntcrlaKen (fcstJ)unhtbilder und -beschreibungen) der zustän· 
digcn Hauptvermcssun~sabteilunic (Abs. 5) vorgelegt. 

(,) Die Hauptvermessungsahtcilung i.t'bernimmt die ihr ers~atteten Mel
dungen in eine Kartei der Veränderungen nach dem Muster der Anlage 11, 
ergänzt die Festpunktbilder und La){eskizzen hinsichtlich der Zu- und 
Abgänge und gibt die vervollständigten Unterlagen für den Meldedienst 
an die Landräte usw. zurück. 

(,) Unabhängig von dem unter Abs. 2 vorgeschriebenen Meldedienst 
sind alle Vermessunisdicnststellcn und alle Öffentlich bestellten Vermes
sungsinstenieure verpflichtet, jeden zu ihrer Kenntnis gelan11:enden Mangel 
an f P-Festlegungen der zuständigen Haupl\·ermessungsahtcilung anzu· 
zeigen. Diese Meldungen sincl ebenfalls in die Kartei der Veränderungen 
zu übernehmen. 

(,) Die Überwachung des Reiclu,festpunktfeldes durch die Hau1>t
vermess11ngsabkilungen erfolgt in den Grenzen der Verwaltungsbezirke. 
Mitteilungen über FP auf den Nachbarblättern l : 25 000 werden zur Ver
vollständigung des Nachweises (Nr. 7) an die benachbarten Hauptvermes
,;ungsabteilungen weitergeleitet. 

(•) für die Erhaltung und Ergänrnng der FP durch die zuständige 
Behörde (Nr. 14 Abs. 1, Nr. 17 Abs. 1, Nr. 22 Abs. 3) gelten Abs. 7-10. 

(,) Verlorengegangene PP sind mit Hilfe ihrer Sicherungsmarken oder 
auf Grund von gesicherten Polygonierungen oder Stückvermessun11:e11 
wiederherzustellen. Sofern das nicht möglich ist, geschieht die Wieder
herstellung nach Messungen der im Reichsfestpunktfeld vorhandenen 
niedrigsten Punktordnung, ohne daß der wiederhergestellte Punkt seinen 
Charakter als TP (R), (L) oder (A) verliert. · 

(•) Reichen die Marken und Unterlagen remäß Abs. 7 zur einwandfreien 
Herstellung eines FP nicht aus, so Ist ein Ersatzpunkt nach den für dif' 
Netzverdichtung maßgebenden Grundsätzen in der niedrigsten der vor· 
handencn Punktordnungen zu bestimmen. , 

(t) Gefährdete FP sind im Anschluß an das alte Zentrum zu verlegen. 
sofern dieses noch einwandfrei festliegt und die neue Festlegung in der 
Nähe der alten eingebracht werden kann. Andernfalls ist · die Vetlegung 
im Anschluß an gesicherte Pol~;gonierungcn oder $tückvermessungen durch
-z.uführen Ist auch das nicht möglich, so ist ein Ersatzpunkt (Abs. 8) zu 
bestimmen. 

(11) Die Neuberechnung oder Neueinmessung des alten Zentrums eines 
rp zwecks Nachprüfung seiner Koordinaten oder seiner Höhe erf~lit _nac~ 
den für die Netzverdichtung maßgebenden Grundsätzen unter Berucks1chh
gung aller vorhandenen Punktordnungen. Ne~e Koordinat_en und Höhen 
sind in der Regel nur dann einzuführen, wenn die neue Be~hmmuni: gege~
über der alten wesentlich verbessert Ist und die neu ermittelten Werte m 
Lage oder t16he eine lineare Abweichung von den alten Werten um mehr 
als 10 cm ergeben 
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9. Laufend h a I tun g des Nachweises der F P. 

(1) Der Nachweis der f P (Nr. 7) ist stets laufend zu halten. In der 
Kartei der fP sind in der Spalte Bemerkungen Hinweise auf die Kartei der 
Veränderungen in weichem Blei anzubringen und erst wieder zu entfernen, 
nachdem die fest11:estellten Mängel beseitigt sind. führt die Bearbeitung zu 
einer Änderung des Namens, der Hoch- und Rechtswerte oder der Höhe 
des fP, so ist der Punkt in der Kartei zu streichen und mit der Jahresr.ahl 
der Bearbeitung unter einer Bruchnummer nachzutra~en, deren Zähler die 
ursprüngliche lauiende Nummer und deren Nenner die Häufigkeitszahl der 
eingetretenen Veränderungen ist. Etwa vor Anlegung der Kartei einge
tretene Änderungen werden nicht besonders vermerkt. Beim Übergang 
aus einer Gruppe in die andere erhält der FP eine neue laurende Nummer. 

(.) Bei der Verlegung von FP ist zu prüfen, ob die Benennung des FP 
in seiner neuen Lage noch den Anordnungen unter Nr. 5 entspricht, 
gegebenenfall~ ist sie abzuandcrn. Bleiben Vor- und Zuname für den ver
leiten Punkt bestehen, so ist ihnen zur Unterscheidung die Zahl des Jahres 
der Veränderungen hinzuzufügen. 

(a) fP, die bei Netzverdichtungsarbeiten neu bestimmt worden sirid, 
werden unmittelbar in den Nachweis der FP übernommen und in der Kartei 
unter der Zahl des Jahres der Neubestimmung im Anschluß an die letzte 
laufende Nummer nachgewiesen. 

(,) Durch viele Nachtragungen unübersichtlich gewordene Kartei
blätter sind neu aufzustellen; hierbei sind die Punkte nach steigenden 
Hochwerten neu zu ordnen. Die Erneuerung eines Karteiblattes ist insbe
sondere dann vorzunehmen, wenn in dem Gebiet ~es betreffenden Meß· 
tischhlattcs die Netzverdichtung im wesentlichen als abgeschlossen be· 
trachtet werden kann. 

10. A h g a b e <1 e s N a c h w e i s e s d e r F P a n a n d e r e B e • 
hör den. 

(1) Das Reichsamt für Landesaufnahme erhält je vier lichtpausfähige 
Vervielfälti~ungen von jeder neu aufgestellten Karte der Kartei der TP (L) 
und der TP (A) sowie der Festpunktbeschreibungen. Die. zustfindigen 
Generalkommandos. Abtlg. JA Meß„ erhalten - stetrennt für ihre Gebiete -
je eine lichtpausiähige Vervielfältigung von jeder neu aufgestellten Karte 
der Kartei aer FP und den linken Seiten (Sp. 1 bis 6) der Festpunktbe
schreibungen. Nachträge zu diesen Nachweisen sind den genannten StelJen 
zum 1. 4. und 1. 10. jedes Jahres zu übermitteln. 

(a) Die sonstigen Vermessungsdienststellen des Reichs und der L.änder, 
sowie die (Hfentlich bestellten Vermessungsingenieure erhalten auf Antrag 
gegen .Empfangsbestätigung Auszüge aus dem Nachweis der fP in dem 
Umfange, wie er sich aus dem jeweiligen Arbeitsvorhaben ergibt. Die 
Heeresdiem,tstellen erhalten die Unterlagen von der Abtlg. 1 A Mell. des 
zuständigen Generalkommandos. 

II. Reichsdreiecksnetz 

11. E n d , ü lt i g e s R e i c h s d r e I e c k s n e t z. 

( 1) Das Reichsdreie~ksnetz besteht aus ttauptpunkten ). Ordnung, 
Zwischenvunkten 1. Ordnung und Punkten II. Ordnung, 

(•) Im Reichsdreiecksnetz. ist eine durchschnittliche Punktdicbte von 
1 TP (R) auf etwa 50 qkm anzustreben. 

(•) Das Reichsdreiecksnetz hat seine vollständige endgültige Aus· 
gestaltunr im Umfang der Abs. 1 und 2 im Gebiet der in der Anlage 12 
durch Unterstreichen gekennzeichneten Hauptdreieck!netze, die lp der aus 
den Jahren 1880 bis 1894 überkommenen Form beibehalten werden. 

(,) In den übrigen Teilen des Reiches liegen die Hauptpunkte 1. Ordnunr 
(Hauptdreiecksnetze) als Grundlage für die weitere Verdichtung im wesent
lichen vor. Sie sind auf Grund einer nicht veröffentlichten Denkschrift des 
Reichsamts für Landesaufnahme als endgültig erklärt worden (vrt. Übersicht 
In der AnJ. 12). Die Endirültirkeit der Hauvtdreiecksnetze bedeutet die 
Unverrückbarkeit ihrer Grundlagen, und zwar ihrer Lagerung auf detr. 
rewählten Erdellipsoid (Umdrehungsellipsoid von Bessel, Zentralpunkt Pots
dam, Helmertturm mit vernachlässigter Lotabweichung im früheren Zentral
punkt Rauenberg und Orientierung nach der Dreiecksseite J. Ordnunc 
Potsdam, Helmertturm-Stülpc, Golmberg), ihtes Maßstabs und der Netz
gestalt im alliemeinen. 

(•) Das Reichsdreiecksnetz· ist ein Gebrauchsnetz und berührt die 
Schaffung eines wissenschaftlichen Zwecken dienenden Netzes J. Ordnun1 
nicht. 
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12. Vor I ä u f i g e s Re i c h s d r e i eck s netz. 

Entsprechend seinem Charakter als Gebrauchsnetz (Nr. 11 Abs. 5) kann 
das endgültige Reich~dreiecksnetz nur jeweils insoweit in die allgemeine 
Vermessungspraxis übernommen werden, als es im vollen Umfang, der 
Nr. 11 Abs. 1 und 2 koordiniert vorliegt. Dieser Zustand wird dem Fort· 
gang der Koordinierung folgend schrittweise herbeigefllhrt. Soweit und 
solan~c in den einzelnen Teilen des Reiches dieser Zustand nicht erreicht 
ist, dienen dem Gebrauch der Vermessungspraxis als Teile des vorläufigen 
Reichsdreiecksnetzes 

a) die älteren Triangulationen I. und II. Ordnung des Reichsamts filr 
Landesaufnahme. 

b) die entsprechenden Landestriangulationen. soweit sie in die Haupt
dreiecke des Reichsamts für Landesaufnahme eingeschaltet sind, 

c) die dem endgi1ltigen Reichsdreiecksnetz entsprechenden Ordnungen 
der Landestriangulationen in den Ländern Bayern, Württemberg, 
Baden, Sachsen und. Mecklenburg, in den Alpeo- und Donau-Reichs· 
gauen und im Reichsgau Sudetenland, sowie in den eingegliederten 
Ostgebieten. 

13~ H e r s t e 11 u n g d e s R e i c h s d r e i e c k s n e t z e s. 
(•) Für die Herstellung des Reichsdreiecksnetzes ist das Reichsamt filr 

Landesaufnahme zuständig (RdErl. v. 31. 5. 1935 - Vl C 5804/64CY7 -
Abschn. 1 Nr. 1). 

(•) In den durch die ttauptdreiecksnetze gegebenen Rahmen werden 
die Zwischenpiinktc I. Ordnung und die Punkte II. Ordnung nach den Grund· 
sätzen der trigonometrischen Netzverdichtung eingeschaltet. Mit Rücksicht 
au1 die vorhandenen Vermessungswerke werden hierbei tunlichst die 
entsprechenden Punkte des vorläufigen Reichsdreiecksnetzes beibehalten. 
Sofern neue Punkte bestimmt werden, sind diese mit benachbarten Punkten 
des vorläufigen Rcichsfestpunktfeldes in Verbindung zu bringen, um die 
Oberfiihrung des vorläufigen Reichsdreiecksnetzes in das endgültige zu 
ermöglichen. 

14. Er h a I tun g und Er i ä n zu n g des Reichsdreieck 'S • 

netze s. 
(,) Die Erhaltung und Ergänzung des Reichsdreiecksnetzes sind Auf

gaben. des Reichsamts für Landesaufnahme. Die erforderlichen_ Arbeiten 
werden wegen ihrer Auswirkung auf den Aufbau der Landesdreiecksnetze 
(Nr. 15-21) im Einvernehmen mit der zuständigen Hauptvermessungs· 
abtcilung durchgeführt oder ihr übertragen. 

(•) Die ttauptvermessungsabteilungi:!n geben alle durch den Meldedienst 
(Nr. 8 Abs. 2 und 4) zu ihrer Kenntnis gelangenden Beschädigungen der 
Festlegungen von TP (R) dem Reichsamt für Landesaufnahme bekannt. 

(,) Das Reichsamt fur Landesaufnahme kann die ttauptverme..,sun~s
abteilungen mit der Reseiliguni der Mlingel beauftragen. Alle vom Reichs,tmt 
für Landesaufnahme vorge110111111cncn Änderungen der Koordinaten und 
Höhen von TP (R) sind den zuständigen ttauptvermessungsabteilu11gcn 
zwecks Fortführung des bei ihnen gefiihrten Nachweises der FP mitzuteilen. 
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III. Landesdreiecksnetze. 

15. End g ü I t i g e Landesdreiecksnetze. 

f.ntsprechend dem fortschreiten der Entwicklung und des Ausbaues 
des Reichsdreiecksnetzes gelten als endgültige Landcsdreiecksnette die in 
das end"ültige Reichsdreiecksnetz eingebauten Verdichtungsnetze der ersten 
Stufe (Nr. 1 Abs. 2), das sind im allgemeinen die bisheri~en Triangulationen 
III. und IV. Ordnung des Reichsamts für Landesaufnahme und die ent
sprechenden Triangulationen der Länder, sofern sie hinsichtlich Vermarkung, 
Benennung und Koordinierung den Anforderungen dieses Erlasses genügen. 

16. V o r I ä u f i g e L a n de s d r e i e c k s n e t z e. 
Als \:Orläufige Landesdreiecksnetze gelten alle an das vorläufige Reichs

dreiecksnetz angeschlossenen bisherigen Triangulationen III. und IV. Ord
nung des Reichsamts für Landesaufnahme und die entsprechenden Trian
gulationen der Länder mit derselben Einschränkung wie unter Nr. 15. 
Sonstige ältere Triangulationen gleicher Art und Wertigkeit sind -
mörlichst geschlossen - in das l?eichsdreiechnetL einzubauen ~ · 
P~r. ?•• .'ib , . 7l „Dies gilt insbesondere für die vorhandenen Stadttriangulationen. 

17. Herstellung, Erhaltung und Ergänzung der 
L a n d e s d r e i e c k s n e t z e. 

(•) Die Herstelludg, Erhaltung und Ergänzung der Landesdreiecksnetze 
f>ind Aufgaben der Hauptvermessungsabteilungen in ihren nach vollen 
Blättern 1 : 25 000 abgegrenzten Arbeitsbezirken. 

(r) lnsonderheit sind Im Anschluß an die Fertigstellung des endgültigen 
Reichsdreiecksnetzes gemäß dem ersten Satz der Nr. 12 die vorläufigen 
Landesdreiecksnetze in ihren endgültigen Zustand zu überführen. 

(•) Durch die Landesdreiecksnetze sollen so viele TP (L) bestimmt 
werden, daß bei möitlichst gleichmäßiger Verteilung, die TP (R) ein
gerechnet, auf etwa 5 Qkm im Durchschnitt ein Festpunkt entfällt. 

18. L a g e b es t i mm u n g de r T P (L). 
(1) Die Lagebestimmung der TP (L) erfolS, in der Re1el trigono

metrisch. Die tri~onometrische Bestimmung muß an TP (R) oder TP (L) 
in der Nachbarschaft des Neupunktes anschließen. Die Bestimmungsstücke 
sollen sich möglichst gleichmäßig .über den Horizont des Neupunktes ver
teilen. Grundsätzlich sollen wenigstenf> zwei überzählige Bestimmung-s
stücke beschafft werden. 

(:) In Gebieten, in denen die trigonometrische Re~timmung hesonders 
schwierig Ist, kann die Lage der TP (L) auch durch P e i n p o I y g o n -
z ü g e. die stets an wenigstens drei TP (R) oder TP (L) anzuschließen sind, 
hestlmmt werden. Die Messung der Feinpolygonzüge ist -- durch Anlegun~ 
möglichst gestreckter Züge, sowie Verwendung von Zwangszentrlerungs
gerät, optischen Ablotern und geeigneten Streckenmcßgeräten - mit 
solcher Schärfe durchzuführen, daß kein nennenswerter Genauigkeitsverlust 
gegenüber der Lagebestimmung durch Triangulation zu befürchten ist. 

(,) Die trig-onometrische Berechnung ist unter Berücksichtigung der 
durch die vorgeschrieben~ Abbildung hervorgerufenen Entfernungs- und 
Richtungsverzerrung sowie mit Ausgleichung der Messungswidersprl.lche 
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nach der Methode der kleinsten Quadrate durchzuführen. Die Länge der 
großen Halbachse der mittleren fchlerellipse darf 0,15 m nicht überschreiten; 
dieser Vorschrift ist genü~t. wenn die mittleren Fehler für den Hoch- und 
I~echtswert beide unter 0,10 m bleiben. Bei feinJ)Olygonometrischcr Be
stimmung kann auf eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten 
Quadrate verzichtet werden. 

19. Höhen b e s t i mm u n g de r T P (L). 
(1) Die Höhen der TP (L) sind in der Regel trigonometrisch durch 

Messung der Höhenwinkel im Anschluß an mindestens zwei benachbart~ 
Punkte zu bestimmen. Hierfür sind mindestens drei Bestimmungsstücke 
zu heschaffen. 

(z) Die Höhe kann durch Einwägen bestimmt werden, wenn die Mes
sungsarbeit dadurch wirtschaftlicher gestaltet wird, Hierbei ist grundsätz
lich an zwei Höhenfestpunkte anzuschließen. Der richtige Anschluß der 
Höhenfestpunkte an NN (Nr. 6 Abs. 4) muß sichergestellt sein. 

(1) Bei der Rerechnung der Höhe aus den trigonometrischen Messungser
gcbnissen sind die Krümmungen der Erdoberfläche und die Strahlenbrechung 
zu berücksichtigen. Die Einzelergebnisse sind unter Berücksichtigung der 
Entfernungen der Anschluß1>unkte zu &rmitteln. Der mittlere Fehler cfus 
Mittels darf 0,15 m nicht überschreiten. 

Erhaltung und Ergänzung der Landesdreiecksnetze sind Auf
gaben de auplvermessunicsabteilungen in ihren nach vollen Blättern 
1 : 25 000 abg renzten Arbeitsbezirken. Zur Erhaltung der Landesdreiecks
net~e gehören cn der allgerndnen Überwachung (Nr. 8) die tterstellunic. 
der ersatz und I Verlegun~ verlorener bzw. gefährdeter TP (L). Zur 
Erg;inzunic gehören ßer den allgemein vorgeschriebenen Nachtr,igen 
hinsichtlich der Vermar g und Sicherung der FP (Nr. 4) die Beseitigung
etwa aufgedeckter Mänge · der Laie-: und Höhenbestimmung (Neüein-
me-;sung) und Netz,·erdichtun rbeiten. 

(,) Verlorengegan~ene TP ( sind wieder herzustellen mit Hilfe ihrer 
Sicherungsmarken, oder auf Grund n gesi~herten Polygonierungen oder 
Stückvermessungen, die unmittelbar at en Punkt angeschlossen sind. 

'3) Reichen die Marker1 ' unci Unterla zur eif\Wandfreien tlerstcllu11~ 
eines iP (L) nicht aus, so ist ein f:rsatzp kt nach den für die Netz
verdichtung maßgebenden Grundsätzen zu bes men. 

(.) Oefäht.dete TP(L) sind im Anschluß an das 
sofern dieses noch einwandfrei festliegt und die neu ·estlegung in einer 
Entfcrnunl{ Yon nicht mehr als 100 m von der alten e ebracht werden 
kann. Andernfalls ist ein t~rsat1.punkt (Abs. 3) zu bestirnt n. 

(,) l)ie Neueinmessung des alten Zentrums eines TP (L) z cks Nach · 
prüfung seiner Lage . oder ~einer Höhe erfolgt nach den für die ctzver · 
dichtun!{ maß~cbendcn Grundsätzen. Neue Koordinaten und Höhe 
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nls 

bestimmt 

21. Landes d J c i eck s netz bilde r. 
Die Landesdreiecksnetze sind in Netzbildern, die die· zum Anschluß 

benutzten TP (R) und die TP (L) mit ihren ßestimmungsstucke11 enthalten, 
im Maßstab 1 : 100 000 darzustellen. Die Netzbilder sind ents1>rechend der 
Darstellung in dem Muster der Anlage 13 und den dazu gegebenen l!rläu- AoJage 13 
tcrungen (Anlage 14) auszuarbeiten und hinsichtlich etwaiger Änderungen Anlage 14 
laufend zu halten. Ältere Netzbilder können weiterbcnutzt werden, auch 
wenn sie hinsichtlich der Auszeichnung dem Muster nicht voll entsprechen; 
Jedoch muß die Darstellung der TP (R) und TP (L) voll~tändig sein und 
deren Bcstimmungs,tücke klar erkennen lassen. 

IV. Aufnahmenetze. 
22. A JI g e m e i n e s. 
(1) Aufnahmenetze sind alle in die Lanc!esdreiecksnc11e weiter einge

bauten trigonometrischen Verdichtungsnetze der zweiten Stufe, die hin
sichtlich Vermarkung, Benennung und Koordinierung den Anforderungen 
dieses l:rlas,c:. entsprechen und deren Netzpunkte in der Kartei als TP (A) 
<:eföhrt werden. 

(.) Entsprechend der Unterscheidung der Landesdrcieck,;netze (Nr. 15 
und 16) nach dem Ausbaugrad des übergeordneten ~e,chsdreiecksnetzes 
sind, je nach der Art der übergeordneten Landesdreiecksnetze, auch end
gültige und vorläufige Aufnahmenetze zu unterscheiden. l>ie .A.11111ri111tMl(e11 

fiip wit+ Tll (b) 1u1tur Ptlr 17 ki111ii&ktli1,;k Eies 6•h&lll11H~ttb~Hht!j'1110 tlor tlo11.a 
111ul dl!.1 ~lt1t!h, •iuuu :lwr ~·u, ,~HlEi& iA dau Uwdn11bitttf1A r.alt:111 liir li I 
Tll (Al rnt.1i,red1e,tt1. Nr. 17 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(1) Der Aufbau der Aufnahmenetze einschließlich aller f'olgearbeiten 
ist Aufgabe der I fauvtvermessungsabteilungen in ihren nach vollen ßlättcrn 
l : 2:5 000 abge!(renaten Arbeitsbezirken. Die Auinahmenetze sind im 
Rahmen der Laudesdrciechnetze so dicht zu gestalten. daß bei möglichst 
gleichmäßiger Verteilung einschließlich der TP (R) und der TP (L) auf etwa 
1 qkrn durchschnittlich ein Festpunkt entfällt. 
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23. L a I e b es t I m m u n I d e r T P (A). 
(1) Die Lue der TP (A) Ist In der ·Regel trigonometrisch im Anschluß 

an bereits vorhandene PP nach den unter Nr. 18 für die TP (L) 1e,:ebenen 
Orundsltzen zu bestimmen. 

(.) In geeicneten fällen können zwecks Oberwindung von Gelände· 
schwieriickeiten und Vermeidun1t kostspieliger Signalbauten zum Aufbau des 
Netzgerüstes der ·TP \A) Polygonzüge (GerüstPolygonzil,:e) verwendet 
werden, die in bester form ei,:ens für diesen Zweck anzulegen, sorgfälti1t 
zu messen und beiderseitig an PP anzuschließen s ind. 

(.) Unter besonderen Umständen kann auch ein kombiniertes Ver
fahren ausnahmsweise angewendet werden deriestalt, daß. soweit es sich 
mühelos ermöclichen ll8t. in ~r üblichen Weise triKQnometriscbe Strahlen 
und im übricen ersatzweise ein oder zwei PolyKQnzüge, sogenannte ge
brochene Strahlen (StrahlpolyKQnzqe), gemessen werden. 

(.) Die trt&onometrlsche Berechnung; ist in der Ebene mit Aus,:leichun1 
der Messun1swidersprüche nach der Methode ~r kleinsten Quadrate durch
zutühren. Die Länge der 1roßen Halbachse der mittleren Pehlerellipse darf 
0,15 m nicht überschreiten; dieser Vorschrift ist ,:enü&t, wenn die mittleren 
·rehler des Hoch- und Rechtswertes beide unter 0,10 m bleiben. 

·(,) Bei PolY1onometrischer Bestimmußl wird auf eine Ausgleichung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate verzichtet. Die Abschlußfehler 
der Oerüstpolygonzü1e dürfen die folgenden Fehlergrenzen nicht über· 

Anlqe 15 schreiten: 
J .) Winkelabschlußfehler 

f = f("(n)o 

2.) Längsfehler 

111 = ~ (o.ooz VW ,. 0.00030 [sJ + o.os). 
3.) Querfehler c 

2 1,85 n (a + 1) 
·Aw = 3 (w · [s] + 0.05), wobei w = 7 12 (n _ l) 

(.) Damit die Homogenität des Netzgerüstes der TP (A), die auf dem 
tri1onometrischen folgerecht 1efügten Aufbau beruht, durch polygonome
trische eißlriffe nicht mehr als nötig; beeinträchtigt wird. gibt es für die 
Läncsfebler der Oerüstpatyg0hzüge nur e i n e Pehleurenzformel, die nicht, 
wie bei 1ewöhnlichen Poly1onzncen üblich, nach deländeklassen - cOh
stigen, mittleren und ungünstigen Verhältnissen - abgestuft werden darf. 

24. H ö h e n b e s t i in m u n , d e r T P (A): 

Die Höhenbestimmung erfolct entweder trigonometrisch oder durch 
Einwägen nach den unter Nr. 19 Ats. 1 filr die TP (L) gegebenen Grundsltzer1. 
Die Berechnuncse.r1ebnlsse müssen den unter Nr.19 Abs.+1enannten Anfor
derungen genilcen. Auf die f.lnführung von Gewichten bei der Mittel
bildung kann verzichtet werden. 
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25. A u f b au d e r A u f nah m e n e t z e. 
(1) ßci dem Auf- und Ausbau der Aufnahmenetze sollen im Rahmen 

der Anordnun~en unter Nr. 3 
a) weithin sichtbare Gebäudeteile (z.B. Wassertürme. hohe fabrikschom

stelne) in das Aufnahmenetz einbezo1ten werden, 
b) die TP (A) gleichmäßi1 über Kuppen und Mulden verteilt werden. 
c) in Waldgebieten TP (A) in erster Linie ~ den Straßen und e1sen

bahnen hestimmt werden. 
(,) Auf bereits vorhandene Dreiecks- und Poly1onnetze ist Rücksicht 

zu nehmen. Geeignete Festpunkte solcher Netze sind durch vorschrifts· 
mäßige Vermarkung, Benennung und Koordinierung zu TP (A) zu machen 
wen11 die alte Vermarkung der Punkte so gut erhalten ist, daß ihre Identität 
einwandfrei festgestellt werden kann und ihre Lagegenaui1keit den unter 
Nr. 23 und 24 genannten Anforderungen entspricht. 

. (,) AP der Heeresverwaltung können, soweit sie ohne weiteres zu
icänglich sind, dem Netz de r TP (A) eingegliedert werden. Hierbei Ist zu 
prüfen, ob die Lage- und Höhenbestimmung der AP den an die TP (A) 
gestellten Anforderungen i enügt. Erforderlichenfalls sind fägänzunp
messunicen auszuführen und die Hoch- und Rechtswerte sowie die Höhen 
neu zu berechnen (Ph. l6). Grundsätzlich sind aber nur soviele AP dem 
Aufnahmenetz einzugliedern, als -zur Erreichung einer Netzdichte von 
1 Punkt je qkm erforderlich sind. Der Standort der AP-Pestlepngcn darf 
nicht verändert werden. Die unterschiedliche Inschrift der Tagesmarke 
- AP statt TP - von der Anordnung unter Nr. 4 Abs. 1 ist in der Kartei der 
FP zu vermerken. 

?6. t! r h a I t II n , d e r A n f n a b m e II e t z e. 
- · •, Ersatz, Verlegunic und Neueinmessung verlorener bzw. 
gefährdeter Tl' eh den nnter Nr. 20 Abs. 1 bis 5 für die TP (L) 
gegebenen Bestimmmutcn mit er · • daß neue Koordinaten für die 
TP (A) unter sonst ileicher Voraussetzung nur a · n sind wenn 
die nec em1ittelten Werte in Lage unu Höhe eine lineare Abwe1c Dng vsa... 
.te11 alten 11111 n,chr als 15 cn, ergeben. 

l7. Aufnahmenet z b i I der. 
Die Aufnahmenetze sind in Aufnahmenetzbildern entsprechend dem 

Muster und den Erläuterungen der Anlagen 13 und 14. jedoch im Maßstab 
1 : 25 000, darzustellen. Die Anordnungen unter Nr. 21 gelten für die Auf
nahmenetzbilder entsprechend. 

28. H e r s t e 1 1 u n i d e r A u f n a h m e n e t z e I n d e r O b e r -
gangszeit. 

(1) Solange einzelne Hauptvermessungsabteiluqgen noch nicht in der 
Laie sind, die TP (A) überall da zu bestimmen, wo sie fehlen aber zur 
Durchführung von Einzelaufnahmen und Sachvermessungen - ln;besondere 
solcher ,zur fäneuerung, Fortführun1t und Ergänzung der flurkarten -
sofort a-ebraucht werden, haben die betreffenden Messungsdlenststellen des 
Reichs, der Länder oder die Öffentlich bestellten Vermessuna-singenieure, 
die diese Vermessungen durchführen, das Aufnahmenetz im Benehmen mit 

.. 
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der zuständigen Ifauptvermessungsabteilung nach Maßgabe dieses Erlasses 
in dem benötigten Umfanice selbst herzustellen. 

(1) Um einen einheitlichen Aufbau des Aufnahmenetzes trotz. der 
Durchführung der Messungen durch verschiedene Dienststellen zu gewähr
le1sten und Doppelarbeit zu vermeiden, haben die Messungsdienststdlen 
usw., die Anschlußrnessungen aus,mführen beabsichtigen, der zuständigen 
ttauptvermessungsabtl!ilun,c vor Beginn der Messungsarbeiten im Ge
lände einen Netzentwurf zu übersenden. Der Netzentwurf ist im Maßstab 
l : 25 000 auf Pauspapier als Deckpause. zum t"estpuoktbild zu fertigen. In 
ibm sind die neu zu bestimmenden TP (A) mit den fü~ sie vorgesehene" 
Bestimmungsstücken nach dem Muster der Anlagen 13 und 14 darzustellen; 
die Anschlußrichtungen sind durch stärkere Linien hervorzuheben. Umfanr. 
Zweck und Art der Ausführung der Arbeiten sind kurz zu erläutern. 

(1) Die Hauptvermessungsabteilung stellt zu dem Entwurf fest, 
a) ob in dem Gebiet alle für den Anschluß in Betracht kommenden f P 

herangezogen worden sind, 
b) welche von den für den Anschluß vorgesehenen fP etwa ausfallen 

(Kartei der Veränderungen), 
c) welche Nachtragsarbeiten (Vermarkung, Sicherung Einmessung) an 

den Anschlußpunkten noch erforderlich sind, 
d) ob sonstige noch 'nicht in das Reichsfestpunktfeld einbezogene ältere 

.Messungen mit zu berücksichtigen sind, · 
e) ob andere Messungen in dem Gebiet oder in seiner Nähe geplant oder 

bereits im Gange und daher mit zu berücksichtigen sind und 
f) ob die für neue TP (A) vorgesehene Lage- und Höhenbestimmung den 

Anforderungen dieses f.rlasses entspricht, bzw. welche Abänderungen, 
Vereinfachungen oder erg'Jnzungen zweckdienlich erscheinen 

Diesen Feststellungen entsprechend verständigt die Hauptvermessungs
abteilung die Messungsdienststelle usw., übermittelt die Koordinaten und · 
Höhen sowie Vervielfältigungen der Festpunktbeschreibungen der An
schluß-FP und fügt eine hichtpause des Netzent~urfes mit etwaigen Ab
änderungsvorschlä~en bei. 

(,) Die .Mes ... ungsdienststcllen usw. übersenden die Messungs- und 
Berechnungsergebnisst: ' nach ßccndigung der Arbeiten der zuständigen 
Hauptvermessungsabteilung zur Übernahme in den Nachweis der fP. Die 
Messungsunterlagen müssen von einem zum höheren vermessungstech
nischen Verwaltun~!-dienst befähigten Vermessungsingenieur als richtig 
bescheinigt sein. Dieser übernimmt dadurch die Veranlwortung dafür, daß 

a) die Auswahl der Lage und die Vermarkung der TP (A) den Anord
nungen dieses Erlasses ents1>rechen und 

b) die Messung und die Berechnung sachgemäß durchgeführt worden sind. 

(1) Die J:iaupt\·ermessungsabteilung prüft, 
a) ob den gemäß Abs. 3 a bis f getroffenen Feststellungen entsprechend 

verfahren worden und die Forderung des Abs. 4 erfüllt ist, 
b) ob richtige Anschlußwerte in die Berechnung eingeführt worden sind. 

sowie 
c) ob die ßereclmungsergehnisse innerhalb der festgesetzten Fehler-

grenzen bleiben. 
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(,) Die tlalJptvermessungsabteilu11gen können auf Grund des ihnen 
durch den l. HVermErl. v. 7. 6. 1938 Abschn. JV Abs. 2 übertragenen Weisungs
rechts dit: Bcscifü:ung von Mängeln bei der Bestimmung der TP (A) in be
stimmten augeme~scncn fristen fordern. Die Hauph·ermessungsabteilungen 
k6nnen ferner entsprechende allgemeine Richtlinien zur Beachtung bei der 
üurchfübrung der AnschluBmcssungen (u. U. mit Rücksicht auf besondere 
Verhältnisse im Hauptvermessungsbezirk) herausgeben. In Zwetfelsfällen 
entscheidet der RMdl. endgültig. Abschriften von Richtlinien der Haupt· 
vern1ess11ng~abteilungerr sind dem RMdl. in dreifacher Ausfertigung vorzu
legen. 
. (,) Sin~ alle Mängel od~r Zweifel hinsichtlich der Neuhcstimmung der 

1.P (A) hcse1t1gt, so setzt die Haul)l\'ermessungsabtcilung die Namen, die 
Hoch- und Rechtswerte und die Höhen endl{illtig fest und vervollständigt 
den Nachweis der fP (Nr. 7). Die Messungs- usw. -akten werden bei der 
Hauptvermessungsabteilung gesammelt. 

(,) Unler der in Abs. 1 genannten Voraussetzung ist nach den Vor
~~hriften der Abs. 2 bis 7 insbesondere zu verfahren bei lhnlcKungen. 
S1~dlungsmcss1mgc11, Katasterneumessungen und fortführungsmcssungen in 
größcrC'm Umfan,r als 25 ha und bei Messungen an Straßen, l:lsenlJahnen 
oder Wasserl'.iufen über eine Länge von mehr als 2 km. . 

. (,} Zuständig Hir die unter Abs. 1 bis 7 vorgc.c;eht•ncn Arbeiten sind 
die Hauptvc~messuni,:sabteilung;en in den Grenzen der Verwaltungsbezirke . 
Von den aut den Nachbarblättern 1 : 25 000 liegenden TP (A) werden die 
Unterla1Cen für ihren Nachweis nach der Festsctwng (Abs. 7) den benach
ba.rten Haupt verrness;mgsabtcilungen zugeleitet. 

29. N a c h w e i s d e r s o n s t i g e n -M e s s u n g s e r g e b n' i s s c. 

Um die ~nter Nr. 28 Abs. 3 d) angeordneten Feststellungen einwandfrei 
treffen zu konncn und dadurch Doppelarbeiten zu vermeiden. legen die 
Hau~tverrnes~tmgsabteilunKen außer den Festpunktbildern (Nr. 7 Abs. 3) eine 
zw.e1te Sammlung von Meßti$Chblättem an. in der die nic'ht zu den FP des 
R~1ch~festl)unktleldes ~ehörenden trigonometrischen Punkte (u. U. auch 
w1cht1ge Polygonzüge) nachgewiesen werden. Der Nachweis ist zu er
~ä'nze~ durch Koordinatenverzeichnisse und eingehende Angaben über den 
Koordmnt~nnullpunkt, . die Umformungsmöglichkeit, die Vermarkung der 
~unkte: die Genauigkeit der La:!ehcstimmung und dgl. sowie ein Gutachten 
uber die Bra~chbarkei! der Messung für einen Einbau in das Reichsfest
punktfeld. Bea dieser Sammlung sind auch die Netzentwürfe (Nr. 2R Abs. 2) 
s~lange aufzubewahren, bis die TP (A) in den Nachweis der FP übernommen 
sind. Die allmähliche Vervollständigung dieser Sammlung ist im l:inver
nchmen mit den übrigen Vermessungsdienststellen zu fördern. 

~- ~1 e t , v e r d i e h t tt n ,: s i, 1 ii n e. 

. . . r Verwertung; der ttemäß Nr. 29 gesammelten Untcrla~cn sind de111 
1ewe1hgen e · echend Netz\'erdichtungspläne - Netzcntwürfo -
~ufzustellen. ~ie sollen dazu . Aufbau der Aufnahmenetze und 
ihren Ausbau bis zu der vor~eschriebenen ,c · it;:-d1ender Au,;
nutzung der bereits \ orlieienden Messun){sergebuisse 
st:lutHlielieffl A rlleib\'erialue11 ·;uutt8 ereilett. 
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V. Schlußbestimmungen. 

31. J a h r es berichte. 

Den gem. Abschn. IX des 1. HVerrnErl. v. 7. 6. 1938 zu erstattenden 
Jahresberichten sind Erläuterungsberichte über die Arbeiten am Reichs
fcstpunktfeld beizufügen. Die Erläuterun~sbcrichte sollen insbesondere 
Auskunft geben über etwa bei der l:rlcdigung der Arbeiten auigetretene 
Schwierigkeiten. ihre Überwindung im einzelnen, die dabei gemachten Er
fahrungen im allgemeinen und etwa daraus herzuleitende besondere Vor
schläge für die Bearbeitung des Reicbsfestpunktfcldes. 

32. V e r m e s s u n g s a n w e i s u n g e n. 

Die Vermessungsverwaltungen des Reichs und der Länder haben ihre 
Vermessungsanweisungen den Vorschriften dieses Erla~ses anzupassen. 

In Vertretung: gez. Pfund t n er. 

An die Landesregierungen, den Reich8kommissar für die Saarpfalz, dtn Reich~ 
statthalter im Sudeteng:au, den Prasidenten des Reich~amts für Landesaufnahme, die 
Hauptvennessungsabte1lungen. 

Nachrichtlich an· das Oberkommando der Wehrmacht, das Oberkommando des 
Heeres den Reichsminister der Luftfahrt, den Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, den Reichsverkehrsminister den Rei_chsforst,l!eister, . ~en General, 
inspektor für das deutsche Straßenwesen, den Preußischen F1nanzmin1ster durch 
Ab d r II ck. 

Sonderdruck aus den „Nachrichten aus dem Reichsvermessungsdienst••, Berlin 
Jahrrani 1944, Nr. 3 

Äncklruns des RdErl. ,,Relchslestpunktleld .. 
v. 13. Juni 1944 - 1 Verm. 8401/43·6810 (PP-Xnd.-Erl.). •) 

Der RdErl. ,,Reichsfestpunktfeld" v. 15. 8. 1940 - VIA 8?.76/40-6810 Obir/4/ebfOlfJ:lll„ 
(fP-Erl.), abgedruckt in den „Mitteilungen des ~eichsamts fur L:andes: Sclmidl ~--· 
aufnahme", Berlin, Jahrgang 1940, Nr. 5, S. 229, wird. wie folgt. geandert. 

Berichtigung zum f'P- Erla&. 

Die auf Seite 242 Nr. 23 Abs. 5 Ziff. 2.) angegebene forme) für den 

Längsfehler 111 = -; (lfs'i + 0,003 [s) + o,os) 
vo.rKt•W atT1 1'?. 9 u6 ist unrichtig und wie folgt zu ändern: Ftoter, ...... 

.. 

Anlage 1 (zu Nr. -1) 

Vermarkung der Bodenpunkte. 

a) Beschreib u n fl der Marke. 

Pfeiler und Platte bestehen aus Granit und haben die aus der Zeichnung ersicht
lichen Ausmaße und Kennzeichen. 

l : 15 

1 1 
1. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I t .... .. 

... 

Die würlelformige Koplläche und die Standflache des Pfeilers sowie die Ober· 
seile der Platte werden glatt bearbeitet. Die Buchstaben TP, das Dreieck und die 
Kreuze auf Plaue und Pfeiler ·- Kreuzstriche parallel zu den Kanten - werden ein, 
gemeißelt und geschwärzt. 

b) E i n b r i n r u n i d er M a r k e. 

Die Platte wird wa~erecht so in ein etwa 90 cm tiefes Loch gelegt, daß ihre 
Kanten in <tie Haupthimmtl<,richlunren zeiien. Der Pfeifer wird zentrisch unmitlelbar 
;auf die Platte a:estellt, Pfeilerkreuz genau lotrecht über dem Kreuz der Platte. Der 
Pfeiler ist so zu drehen, daß seine Kanten parallel mit den Kanten der Platte ver
laufen und die Buchstaben TP auf die Süd~eite kommen. Vor dem Einfüllen der 
Erde ist der Höhenunterschied zwi~en dtn Oberkanten von Pfeiler und Platte mit 
Millimetergenauigkeit zu bestimmen. Die eingelullte Erde soll frei von Steinen sein, 
damit die Lage der Platte durch einen Plauensucher - d. i. ein Eisenstab mit StAhl· 
spit.te - untersucht werden kann, 

• 

Mitteilungen des Re,chsamls lür Landesaufnahme. 1940, Nr. 5 (F~Erl.). 



Anlage 3 (zu Nr. 4) 

Versicherung von Hochpunkten. 

Turmbolzen 
(Schmiedeeisen, Silumin oder andere ireeignete 

Werkstoffe) für das 

a) Lande~drtiecksnetz b) Aufnahmenetz 

1: 3 

1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 
1 

! 
~ 
' 1 

~ ,, ~ -· .,. 
~ ~ 

: ~ 
• 0 

A > 
r:-- }· -~-- f I r:=· ·-- -~-!~-- -------;2 - 1---:··-~ -

,. ___ ,1_ _ _ _ ; 

0 

1: 3 

1 - • 

D 

Die Turmbolzen sind so einwzementieren, daß ein 
in die betre!rende Ausbohrung i:-esteckter Still lot

rtcht steht, und zwar bei Ven,Hndung an 

senk rech t e n flächen ei11 Stift in der seitlichen 
Ausbohrung des Kopfes, 

w a a g e r e c h t e n flächen ein Stift in der Aus· 
bohrung auf der Mitte der Schauseite. 

Leuchtbolzen 
(Messing) 

1 : 1 

I
I ! '1-----f-,----L-·----

H 
lWJ ·· 

Leucbtscbraubea 
(Messiar) 

1 : 1 

~ 
1 : : : 
• • ' 1 ~lt)~_s_._~ 
• 1 • ' 

1 1 1 : . _ .. _ .. 
1 1 • 

i : ·: 
1 1 
1-'1+-HJ.-1---« 

............ ~ .\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
1 
• 1 
1 

""' "'' 
1 
1 

• 1 
1 
1 
1 

• 1 
1 ·-----J 

Fiir Ho/z/lael,1n 

Die obere Kopffläche der Schraubenmutter darf aus 
dem Mauerwerk oder Holzwerk nicht herlui1ra1ren. 

Mifteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme, 7940. Nr. 5 (FP·Erl.). 
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Anlage 5 (w Nr. l) . 

Erläuterungen zur Kartei der f P. 

Die Kartei ist meßtischblattweise anzulegen und für jedes Meßtischblatt 
in drei Gruppen zu glidcrn. 

Die Gruppe A enthält die TP (R) unter lfd. Nr. 1 bis 10. 
Die On_\ppe B enthält die TP (L) unter lfd. Nr. 11 bis 50. 
Die Gru1>pe C enthält die TP (A) von lfd. Nr. St an. 

Bei der ersten Anlegung der Kartei ist für jede Gruppe mit einer be
sonderen Karte zu beginnen. Innerhalb der Gruppen sind die fP nach 
steigenden Hochwerten zu ordnen. Zwillingspunkte erhalten besondere 
laufende Nummern; exzentrische Festlegungen sind unter der lfd. Nr. des 
Zentrums nachzuweisen. 

Pür die Bezeichnung im inneren Dienst ist folgendes zu beachten : 
Pür die TP (R) wird die Bezeichnung durch das Reichsamt für Landesauf

nahme festgesetzt. 

für die TP {L), die vor 1939 bestimmt und seitdem unverändert sind, bleibt 
die alte Bezeichnung bestehen. · Pür die übriiren TP (L) ist 
die Bezeichnung ·in Bruchform nach folgendem Schema 
zusammenzustellen: 
Jahrgang. Nr. des Beobachters 
Nr. der Berechnung. Nr. der HVA 

41. 3 
75. VIII 

Pür die TP (A) Ist die Nummer einzusetzen, unter der der Punkt in den 
Beobachtungs- und Berechnungsheften geführt wird. 

In der letzten Spalte sind 
Punkte, deren Laire nicht trigonometrisch bestimmt worden ist, durch den 
Buchstaben P zu kennzeichnen, 

Punkte, deren Höhe durch Einwägen bestimmt worden ist, durch den 
Duchstaben f zu kennzeichnen, 

Abweichungen der Festlegung von der Vorschrift unter Nr. 4 Abs. 1 durch 
einen Hinweis (z.B. AP-Pfeiler) zu vermerken. 
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Anlage 6 (zu Nr. 7) 
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60 

Nur für den Dienstgebrauch! 
Hauptvermessungsabteilung VI 

Topographische Karte 1: 25000 (4·crn-Karte ) 
,4368 ,69 ,10 .n .12 

3567 69 70 

Festpunktbild 
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1311!$ ,,,, 
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~ - f :25000 
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r- - 1:10()000 
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Anlage 7 (zu Nr. 7) 

Erläuterungen zum festpunk!bild. 

1. Stempelaufdruck am oberen Rande des Meßtischblattes: 

links: Hau_ptverme~sun~sabteilung 
Mitte: Festpunktbild 
rechts: Nur für den Dienstgebrauch. 

2. Einteilung des Blattes: 

a) Die Grenzen der Blätter der Deutschen Grundkarte sind durch Ver· 
stärkung der entsprechenden Linien des konformen Gitternetzes zu 
kennzeichnen. 

b) Die Gemeindebezirksgrenzen können durch grüne Farbstreifen hervor
gehoben werden (im Muster zur Ver111eidung des Zweifarbendrucks 
fort~ela5.sen). 

3. Darstellung der fP: 
O TP (R}: Zwei konzentrische Kreise von 2 und 3 mm Durch

messer 
O TP (L): Kreis von 3 mm Durchmesser 
O TP (A): Kreis \'Oll 2 mm Durchmesser 

Den Zeichen sind die laufenden Nummern beizufügen, unter denen die 
fp in der Kartei der fP• auficiührt sind (v~I. Anlage 5) • 

..P~n sinw iiiti ~litllhlll wwr PwRl'tli llei11wfi111R. . , 
4. Eintragung der t'P: ittt:Mr ~t . 

Die Eintragun,c erfolgt grt111tLtit1 lieh .auf Grund der Hoch- und Rechts
werte. ßei Widerspriicltcn zwischen diesen und dem topographischen 
Nachweis in der nächsten Umgebung des FP ist die Eintragung jedoch auf 
Grund der fP-Beschreibun~ vorzunehmen. 

Mitteilungen des •Reichsamts für Landesaufnahme. 194(), Nr. 5 (FP-Erl.). 



• 

Anlage a 
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..... , . .. ~ .... 

( insges ~8 Bogen l 
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• fl 10 11 12 13 

~fbc. 
'Jk 'R•tftR unb craentrifcf)t l}tftlegungen ~tmttfu119en 

16 

17 

18 

19 L .• ~· • 

20 

Top '101 

11.1 
1+1 

1 1f 1,58 2,0 1 : 00 

Nicht zu trw~rHn 

llichl. :w trwvhn. 

NkM zu ~wtrHn • 

Nichl zu tr-r/Hft. 

. . . . 
t 

AP Pfeiltr 
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Anlage 8 (zu Nr. 7) 
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Anlage 9 (zu Nr. 7) 

Erläuterungen zur f estpunktbeschreibung. 

Als laufende Nummer gilt die Nummer, unter der der FP in der Kartei 
der FP aufgeführt ist (vgl. Anlage 5). Wenn sich diese Punktfolge in der 
Pestpunktbeschreibung ausnahmsweise (z. B. bti Ergän1ungen) nicht ein
halten läßt, so ist durch geeignete Hinweise für Übersichtlichkeit Sorge 
zu tragen . 

. Die Lagcsk1Lze soll sich an die topographische Darstellung des Meß
tischblattes möglichst eng (jedoch ohne genaue Innchaltung des Maßstahs
verhJltnisses) anschließen und diese Darstellung hinsichtlich der für die 
Auffindung der Tagesmarke im Gelände wichtigen topograi,hischen Gegen
stände (Grenzen, Bäume und dgl.) ergänzen. Dabei ist auch darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß die Lage der PP zu Punkten, die im Luftbild 
leicht erkennbar sind (z.B. Grenzschnitte oder Waldecken), so bestimmt 
wird, daß die f P zur Entzerrung mit benutzt werden können. Längen
angaben in der Lageskizze sind auf volle Meter abzurunden. Abstände von 
Wegen und Gräben sind stets auf deren Mitte zu beziehen. Am oberen 
Rande der Skizze sind der Name des Anschluß-f P (Nr. 3 Abs. 3 b) und die Nei
gung der Anschlußrichtung zu vermerken. In der Nähe des Grenzmeridians 
ist dem Richtungswinkel die Längengradzahl des Nullmeridian.:;, auf den sie 
sich bezieht, in Klammern beizufügen (z.B. 375', 4216 (12°)). 

In den Ansichtsskizzen ist der Gebäudeteil, der das Zentrum darstellt, 
durch eine Pfeilspitze zu kennzeichnen. 

Durch die Einmessungsskizzen soll ein genauer Nachweis darüber er
bracht werden, wie die festlegungs- und ~icherunismarken zueinander 
liegen. Die Einmessung ist darüber hinaus so weiter auszugestalten, daß 
ein Anschluß an im Kataster nachgewiesene und an Ort und Stelle identi
fizierte Grenz- oder Messunisnunkte in der Weise erzielt wird, daß die fP 
als Paßpunkte zum Einpassen der Katasterkarten In das konforme Gitter
netz mit benutzt werden können. f:rforderlichenfalls sind zu diesen 
Anschlußmessungen die zuständigen örtlichen Messungsdienststcllen mit 
heranzuziehen. In die Einmessun1;sskizzen können auch rechnerisch er
mittelte Exzentrizitäten und d1d. eingeklammert eingetragen werden. 

Bei Umlegungen oder der Anlt~gung neuer Wege oder Wasserläufe, di~ 
eine wesentliche Änderung des F.igentumsbestandes oder des topogra
phü,chen Geländebildes in der Umgebung von Festpunkten im Gefolgl! 
haben. kann die endgiiltige Ausarbcitunl{ der Festpunktbeschreibungen bis 
zur endgültigen Gestaltung der Ncuanlai:ren au<;geset1,t werden . 

Soiern die Einmessung der FP In lichtpausfähigen Feldbilchern oder 
ähnlichen Messungsschriften nachgewiesen Ist - was grundsätzlich an
zustreben ist -, soll eine Ausarbeitung zur Einmessungsskizze unterbleiben. 
Es genüi,rt alsdann in Spalte 1 der f estpunktbeschreibung ein entsprechender 
Hinweis. 
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Nur für den Dienstgebrauch! 

Hauptvermessungsabteilung 

1 2 

Na= dn f!' Kartei 
und der fP 

a.-,c,ch11una im inacr.n Dienst Nr. 

. 

Top. Karte 1 :25000 Nr. 

Kartei der Veränderungen an FP. Nr. 

Top. Karte 1 :25000 

Name 

3 4 5 6 7 8 

'l'llba 1111d darth Art der VtranJtruna Durtk wtt1 Mc.,.una•· Dcmtrkuoa u \\.ledt rhtrstt lluna 
wu !w1hmmt? und acmtldet? amt,buirk ( I\ Oltentroaung, (Art, Wlnn, durch wen, 
Aktenzeichen Aufbt,.•hrun,...,t der SltlGt Akttnztithtn ob dringend) Akttnrcichen) 

Name 
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Asdreiecksnetzes 
r:,;. .... 

Blat1i1stok9f 

Hauptdrelecksne 

19H -1930 

Lubliner 

Hauptdrelecksnetl 

1931 - 1936 

Hauptdreiecksnetl 

~ _lln!!!-

Hauptdrelecksnetl 

195! - 1957 

p 0 tesisches 

Hauptdretecks~etz 

1930 - 193.\ 

- -
Woln1i1nlsches 

Hauptdfelecksnetz 

19).-1931 

-

LemberQef 

Ha ptdrelecksnetz J 
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Anlage 12 (zu Nr: 1f) 
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Ubersicht über die Hauptdreiecke des Reichsdreiecksnetzes 
'""" 
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Bielystoker 

Hauptdrelecksne 

1928 -1930 

Lubliner 

HauptdrelecksnetI 

1931 -1936 
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HauptdrelecksnetI 

Wi\naer 

Hauptdreiecksnetz 

193? -19!7 

Polesisches 

Hauptdreiecksnetz 

1930-193't 

Wolhynisches 

HauptdYelecksnetz 

1931t,-193& 

Lemberoer 

~ ptdre\ec\<snetI 
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Anlage 13 (zu Nr. 21) 
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Tafel der Fehlergrenzen für Gerüstpolygonzüge. 
'11 (m 9 14 

1 

19 23 28 J2 36 41 45 49 54 .58 62 66 71 75 79 8.1 88 92 96 100 104 109 113 

1 rsJ 
km 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
, 

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 JA .l,6 3,8 4,0 4,2 ·U 4,6 4,8 5,0 

cc n .1w c,n . 
231 3 6 9 II 14 17 20 2.., 125 28 31 33 36 

1 
;}9141 44 47 50 52 55 57 60 6J 66 69 71 

267 4 6 9 12 15 18 21 24 27 29 32 35 38 41 44 47 50 5..l 55 58 61 64 67 70 73 76 
298 5 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 31 40 143 4(> 49 52 55 58 61 65 6li 11 1 74 77 80 
,326 6 7 10 13 16 19 23 26 29 33 36 39 42 145 49 52 55 58 62 65 6R 71 751 78 81 85 
35.3 7 7 10 13 17 20 24 27 31 34 37· 41 4.5 48 51 55 5R 61 65 68 72 75 79 8Z 85 89 
377 8 7 l I 14 18 21 25 28 32 35 39 43 47 50 53 .'i7 61 64 68 72 75 79 82 86 89 93 
400 9 7 lt 15 19 22 26 129 33 37 41 45 49 52 56 59 63 67 71 75 79 82 86 89 , 93 97 
422 . 10 7 II 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 154 158 62 66 70 74 78 82 85 89 93 97 101 
442 II 7 11 15 19 24 28 32 36 1 40 44 48 52 56 160 65 (/} 7J 77 81 8.5 891 93 97 101 105 
4<>Z 12 7 12 16 20 25 29 33 37 41 45 50 54 58 63 67 71 75 79 8J 88 92 96 100 105 109 
481 13 8 12 17 21 25 30 34 38 43 47 51 56 60 65 (/} 73 77 82 86 91 951 99 103 108 11.J 
499 14 8 13 17 21 26 JI 35 39 44 49 53 57 62 67 71 75 80 85 89 93 98 102 107 l l l 116 
516 15 8 13 17 22 27 31 36 . 41 45 50 54 j 59 63 68 73 77 82 87 91 96 10, 105L110 115 119 
533 16 8 13 17 22 27 32 37 41 4(> 51 56 61 65 70 75 80 85 89 94 99 103 108 113 118 123 sso 17 8 13 18 23 28 3.1 38 43 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 101 106 I i I 116 121 126 
.506 18 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 (/} 74 79 84 89 1,14 99 104 109 114 119 124 129 
581 19 9 14 19 24 29 34 39 44 49 55 60 65 70 15 80 85 91 96 101 106 111 117 122 127 132 
596 20 9 14 19 24 29 35 40 45 31 56 61 67 72 77 82 87 93 98 103 109 11 41119 12S 130 13.'i 

, 
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